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Erwägungen

E. 3
Die übrigen Beschwerdevoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die
rechtzeitig erhobene Beschwerde des Beschwerdefüh- rers 1 ist folglich einzutreten; auf
diejenige des Beschwerdeführers 2 je- doch nicht.

E. 4
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können die unrichtige oder unvoll- ständige
Feststellung des Sachverhalts sowie Rechtsverletzungen gerügt werden (§ 55 Abs. 1
VRPG). Die Rüge der Unangemessenheit ist demge- genüber ausgeschlossen
(Umkehrschluss aus § 55 Abs. 3 VRPG). II. 1. 1.1. Die Vorinstanz erwog, dass dem
Beschwerdeführer 1 kein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Aufhebung des
Disziplinarentscheids (schriftli- cher Verweis) zukomme, und trat mangels
Beschwerdelegitimation auf die Verwaltungsbeschwerde nicht ein. Angefochten ist folglich
ein Nichteintretensentscheid. Gegenstand des ver- waltungsgerichtlichen Verfahrens ist
damit einzig, ob die Vorinstanz zu Recht nicht auf die Beschwerde eingetreten ist. Trifft
dies zu, hat es bei einem Nichteintretensentscheid sein Bewenden (BGE 144 II 184, Erw.
1.1 mit Hinweisen = die Praxis [Pra] 107 [2018] Nr. 142; 135 II 38, Erw. 1.2; Urteil des
Bundesgerichts 2C_191/2020 vom 25. Mai 2020, Erw. 1.2; Ent- scheid des
Verwaltungsgerichts WBE.2023.410 vom 14. März 2024, Erw. II/1). Ist die Vorinstanz zu
Unrecht auf ein Rechtsmittel nicht eingetre- ten, so ist die Sache in aller Regel zur
materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausnahmen macht das
Verwaltungsgericht insbesondere dort, wo die Vorinstanz im Sinne einer
Eventualbegründung auch eine materielle Prüfung vorgenommen hat; dann kann es der
Verfah- rensökonomie und -beschleunigung dienen, wenn das Verwaltungsgericht ohne
Rückweisung selber entscheidet (Entscheid des Verwaltungsgerichts WBE.2023.410 vom
14. März 2024, Erw. II/1; WBE.2023.259 vom 22. Ja- nuar 2024, Erw. II/1; vgl. ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 695, 1156).
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desgerichtliche Rechtsprechung (u.a. Urteil des Bundesgerichts 2C_824/2019 vom 31.
Januar 2020) – auf den Standpunkt, dass er als In- haber seiner elterlichen Sorge zur
Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl im eigenen Namen als auch ihm Namen seines
Sohnes berechtigt sei (Ver- waltungsgerichtsbeschwerde, S. 13). Allein daraus kann jedoch
nicht auf die Beschwerdelegitimation geschlossen werden. Die Berechtigung, als In- haber
der elterlichen Sorge in eigenem Namen ein Rechtsmittel gegen eine Verfügung zu erheben,
die sich an das minderjährige Kind richtet, betrifft die Partei- und Prozessfähigkeit (vgl.



vorne Erw. I/2.2). Die Beschwerde- legitimation verlangt aber auch in dieser Konstellation
ein schutzwürdiges eigenes Interesse (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_824/2019 vom
31. Januar 2020, Erw. 1.2 ["Ausserdem ist er durch das angefochtene Urteil in seinen
schutzwürdigen Interessen besonders berührt."]; 2C_1018/2019 vom 16. Juli 2020, Erw. 1.2
["Ausserdem sind sie durch das angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen
besonders be- rührt."]; 2C_1137/2018 vom 14. Mai 2019, Erw. 1.1 ["Ausserdem ist sie
durch das angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen beson- ders berührt."];
2C_974/2014 vom 27. April 2015, Erw. 1.3 ["Die Beschwer- debefugnis setzt ein aktuelles
und praktisches Rechtsschutzinteresse an einer Aufhebung oder Änderung des
angefochtenen Entscheids voraus (Art. 89 Abs. 1 lit. c BGG; BGE 137 II 40 E. 2.1 S. 41 f.;
135 I 79 E. 1.1 S. 81)."]; vgl. auch 2C_83/2022 vom 12. Mai 2022, Erw. 1.4 ["Fraglich ist,
ob die Beschwerdeführerin in der vorliegenden Angelegenheit an der abstrak- ten Kontrolle
und Aufhebung des angefochtenen Artikels noch ein aktuelles schutzwürdiges Interesse hat
(Art. 89 Abs. 1 lit. c BGG)."]). Vorliegend ist demnach zu prüfen, ob dem
Beschwerdeführer 1 ein schutz- würdiges eigenes Interesse an der Beschwerdeführung vor
der Vorinstanz zukommt und diese folglich auf die Verwaltungsbeschwerde hätte eintreten
müssen. 2. 2.1. Das schutzwürdige Interesse an der Aufhebung oder Änderung des ange-
fochtenen Entscheids kann rechtlicher oder bloss tatsächlicher Natur sein und braucht mit
dem Interesse, das durch die von der beschwerdeführen- den Partei als verletzt bezeichneten
Normen geschützt wird, nicht überein- zustimmen. Immerhin ist verlangt, dass die
beschwerdeführende Partei durch den angefochtenen Entscheid in höherem Masse als die
Allgemein- heit betroffen ist und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Be- ziehung
zur Streitsache steht. Ein schutzwürdiges Interesse liegt vor, wenn die tatsächliche oder
rechtliche Situation der beschwerdeführenden Partei durch den Ausgang des Verfahrens
beeinflusst werden kann. Das Inte- resse besteht im praktischen Nutzen, den die
erfolgreiche Beschwerde ein-
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die angefochtene Verfügung für sie zur Folge hätte, wobei auf die Art und Intensität der
Benachteiligung abzustellen ist (MERKER, a.a.O., § 38 N. 129). Die beschwerdeführende
Partei kann sodann nur eigene Interes- sen vertreten. Eigene Interessen sind berührt, wenn
der Beschwerdeführer in seiner Interessensphäre in höherem Masse als jedermann
beeinträchtigt ist, wenn er eine besondere, beachtenswerte Beziehung zum Streitgegen-
stand aufweist. Diesen Anforderungen kommt besondere Bedeutung zu, wenn sich nicht der
Verfügungsadressat, sondern ein Dritter gegen den Entscheid zur Wehr setzt. Der
Beschwerdeführer muss durch den ange- fochtenen Akt "persönlich und unmittelbar einen
Nachteil erleiden; ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches
Interesse berech- tigt – ohne die erforderliche Beziehungsnähe zur Streitsache selber – nicht
zur Verwaltungs- oder Verwaltungsgerichtsbeschwerde" (MERKER, a.a.O., § 38 N. 136).
Die Beschwerdelegitimation nach § 42 lit. a VPRG ist inhalt- lich deckungsgleich mit
derjenigen nach Art. 89 Abs. 1 des Bundesgeset- zes über das Bundesgericht vom 17. Juni
2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) (vgl. Botschaft des Regierungsrats des
Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 14. Februar 2007 zum Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege [VRPG], 07.27, S. 55). 2.2. 2.2.1. Im Zusammenhang mit dem
Grundrecht auf unentgeltlichen Grundschul- unterricht gemäss Art. 19 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eid- genossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR
101) ist wesentlich, dass er dem Kind selbst zusteht und der entsprechende Anspruch daher
grund- sätzlich nur durch die Eltern in Vertretung ihrer Kinder durchgesetzt werden kann.



Allenfalls können die Eltern jedoch auch in eigenen Grundrechten betroffen sein, soweit ihr
elterliches Erziehungsrecht geschützt durch Art. 13 BV tangiert ist; die
Erziehungsverantwortung verleiht ihnen aber kei- nen direkten Leistungsanspruch
hinsichtlich der Grundschulausbildung ihrer Kinder. (vgl. JUDITH WYTTENBACH, in:
Basler Kommentar, Bundesver- fassung, 2015, Art. 19 N. 8). Die Rechtsprechung ist in
verschiedenen Konstellationen im Zusammen- hang mit Art. 19 BV davon ausgegangen,
dass auch den Eltern ein schutz- würdiges eigenes Interesse zukommt. In den meisten
Fällen wurde aber darauf verzichtet, sich im Detail mit dem schutzwürdigen eigenen
Interesse auseinanderzusetzen, zumal regelmässig die Beschwerde sowohl im Na- men des
Kindes als auch in eigenem Namen erhoben wurde (vgl. z.B. BGE 119 Ia 178, Erw. 2c).
2.2.2. In BGE 119 Ia 178 setzte sich das Bundesgericht mit der Befreiung vom
Schwimmunterricht aus religiösen Gründen auseinander. Im Zusammen-
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Erziehungsrecht der Eltern, bis zum Erreichen des 16. Lebensjahr des Kindes, Bestandteil
der elterlichen Religionsfreiheit bildet (vgl. BGE 119 Ia 178, Erw. 2). Aus dieser lässt sich
folglich auch das schutzwür- dige eigene Interesse der Eltern ableiten. 2.2.3. Ist der
angefochtene Entscheid mit finanziellen Folgen (z.B. Schulgeld) für die Inhaber der
elterlichen Sorge verbunden, so leitet sich das schutzwür- dige eigene Interesse der Eltern
aus der elterlichen Unterhaltspflicht ab (vgl. Art. 276 ff. ZGB). Diese verpflichtet die Eltern
die im Zusammenhang mit der Erziehung stehenden Kosten zu tragen (vgl. Entscheid des
Verwal- tungsgerichts WKL.2022.1 vom 26. Oktober 2022, Erw. I/3). 2.2.4. Fragen im
Zusammenhang mit Aufnahmeprüfungen (vgl. Urteile des Bun- desgericht 2C_1018/2019
vom 16. Juli 2020, 2C_1137/2018 vom 14. Mai 2019, 2C_974/2014 vom 27. April 2015)
betreffen zum einen allgemein das elterliche Sorge- und Erziehungsrecht sowie zum
anderen die elterliche Un- terhaltspflicht, sind doch entsprechende Entscheide regelmässig
mit finan- ziellen Folgen verbunden. Den Eltern kommt folglich auch bei diesen Fra- gen
ein schutzwürdiges eigenes Interesse zu. 2.2.5. Hat der angefochtene Entscheid einen
Schulausschluss zur Folge (vgl. Ur- teil des Verwaltungsgerichts Zürich VB.2020.00349
vom 9. Juli 2020), so ist nach Massgabe des elterlichen Sorge- und Erziehungsrechts
ebenfalls von einem schutzwürdigen eigenen Interesse der Eltern auszugehen, da die
Verantwortung für die Betreuung und Beschäftigung des Kindes während des
Schulausschlusses bei ihnen liegt. 2.2.6. Den vorangehenden Konstellationen ist gemein,
dass die Eltern in irgend- einer Weise selber tangiert sind und ihre rechtliche oder
tatsächliche Situation durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden kann. Folglich
kommt ihnen in diesen Konstellationen ein schutzwürdiges eige- nes Interesse zu. 2.3.
2.3.1. Vorliegend betrifft der angefochtene Entscheid einen gegenüber dem Be-
schwerdeführer 2 ausgesprochenen Verweis durch die Schulleitung (§ 48 lit. a
Mittelschuldekret). Beim Verweis handelt es sich um die mildeste Dis- ziplinarmassnahme.
Im Gegensatz zur Androhung der Wegweisung durch die Schulleitung (§ 48 lit. b
Mittelschuldekret) sind mit dem Verweis keine direkten Konsequenzen verbunden bzw.
handelt es sich bei diesem nicht
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BV ist nicht tangiert. Es darf aber ohne Weiteres auf die im Zusam- menhang mit diesem
Grundrecht entwickelte Praxis betreffend das schutz- würdige eigene Interesse der Eltern
(vgl. oben Erw. 2.2) abgestellt werden. 2.3.2. In Bezug auf das elterliche Sorge- und
Erziehungsrecht gilt, dass die Eltern mit Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und



Erziehung leiten und unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen
Entschei- dungen treffen (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Entscheidungskompe- tenz
steht folglich unter dem Vorbehalt der eigenen Handlungsfähigkeit des Kindes
(INGEBORG SCHWENZER/MICHELLE COTTIER, in: Thomas Geiser/ Christiana
Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I,

E. 6
Aufl., Basel 2018, Art. 301 N. 3). Im Zeitpunkt, als der schriftliche Verweis gegenüber dem
Beschwerdefüh- rer 2 ausgesprochen wurde, war er 17 Jahre alt. Der Verweis gibt klar wie-
der, was dem Beschwerdeführer 2 vorgeworfen wird, und ist für ihn mit kei- nen direkten
Konsequenzen verbunden. Aus diesen Gründen kommt dem Beschwerdeführer 2 in Bezug
auf die Anfechtung des schriftlichen Verwei- ses die Handlungsfähigkeit zu, wodurch die
elterliche Kompetenz, selber für ihn zu entscheiden bzw. Beschwerde zu führen, beschränkt
wird. Inso- fern kann der Beschwerdeführer 1 allein aus seinem Sorge- und Erzie-
hungsrecht kein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Beschwerdefüh- rung ableiten. In
Bezug auf das von den Beschwerdeführern angeführte Urteil des Bun- desgerichts
2C_824/2019 vom 31. Januar 2020 ist zu erwähnen, dass es dabei um die Beurteilung der
rechtlich vorausgesetzten Anzahl Sportlek- tionen ging. Im Unterschied zum schriftlichen
Verweis, welcher mit keinen direkten Konsequenzen verbunden ist, kann einem
minderjährigen Kind in diesem Bereich die Handlungsfähigkeit nicht zugesprochen werden.
Die Beschwerdeführer können folglich aus diesem Urteil nichts zu ihren Gunsten ableiten.
Im Übrigen ist nicht erkennbar, inwiefern die Eltern bzw. der Beschwerde- führer 1 selber
durch den Verweis in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht betroffen sein könnten. Eine
Fallkonstellation, wie sie unter Erw. 2.2 hiervor umschrieben wurde, liegt nicht vor. 3.
Zusammenfassend ergibt sich, dass dem Beschwerdeführer 1 kein schutz- würdiges eigenes
Interesse an der Aufhebung des angefochtenen schrift- lichen Verweises zukommt. Die
Vorinstanz ist demnach zurecht nicht auf die Verwaltungsbeschwerde eingetreten.

- 11 - Abschliessend rechtfertigt sich der Hinweis, dass der vorinstanzliche Ent- scheid
erzieherische Ratschläge (es gehe nicht an, den nahezu volljährigen Sohn im
Beschwerdeverfahren gänzlich aussen vor zu lassen; das "be- dingungslose Wegräumen
bemängelter Verhaltensweisen im schulischen Rahmen durch seinen Vater" sei "aus
erzieherischer Sicht fragwürdig" u.a.) sowie Verdächtigungen (der Beschwerdeführer 2
habe die undatierte Stel- lungnahme in Beschwerdebeilage 6 nicht selber geschrieben)
enthält. Diese sind in keiner Weise sachdienlich und insofern deplatziert. III.
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